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Zivildienstserviceagentur, Tel. 01/585 47 09-63 5800, Mo-Do 9-15, Fr 9-12 Uhr, Fax: 01/585 47 09-63 5819, info@zivildienst.gv.at, 
www.zivildienst.gv.at;  Datenschutzhinweis: www.zivildienst.gv.at/Datenschutz/start.aspx 

Antrag auf Erlöschen der Zivildienstpflicht,  
um im öffentlichen Dienst Schusswaffen führen zu können 

§ 6b Zivildienstgesetz 1986 (ZDG) 
 

 
Zivildienstserviceagentur 
Fax: 01/585 47 09 -63 5819 
E-Mail: info@zivildienst.gv.at  
 
Ich beantrage das Erlöschen meiner Zivildienstpflicht gemäß § 6b ZDG, weil ich den angestrebten (unten 
angegebenen) Dienst nur deshalb nicht versehen kann, weil ich Zivildienst geleistet habe. Ich erkläre gleich-
zeitig, dass ich es nicht mehr aus Gewissensgründen ablehne, Waffengewalt gegen Menschen anzuwenden. 

Familienname: Vorname: 

Zivildienstzahl: Geb.Dat: 

Anschrift: 

PLZ: Ort: 

Tel: E-Mail: 

Ich strebe folgenden Dienst an (Sie dürfen nur 1 Feld ankreuzen): 

 Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes (bei der Polizei) gemäß § 5 Abs. 2 des Sicherheitspolizeige-
setzes, 

 Bediensteter des rechtskundigen Dienstes beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, der gem. 
§ 58 Abs. 7 des Asylgesetzes 2005 zur Ausübung exekutivdienstlicher Befehls- und Zwangsgewalt er-
mächtigt ist, 

 Soldat, der dem Österreichischen Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses oder als Präsenz- 
oder Ausbildungsdienstleistender angehört, 

  Angehöriger eines Wachkörpers 

  sonstiger öffentlich Bediensteter, zu dessen Dienstausübung das Führen einer Schusswaffe erforderlich 
ist. 

Bitte beachten Sie: 

 Sie müssen eine Bestätigung der personalführenden Stelle über Ihre Eignung zum angestrebten Dienst 
beilegen. Zum Beispiel eine Kopie Ihres positiven Aufnahmetests. (Einzige Ausnahme: Wenn Sie Soldat 
werden möchten, brauchen Sie keine Bestätigung beizulegen.)  

 Wenn dem Antrag stattgegeben wird, werden Sie mit Rechtskraft des Bescheides vorerst für 12 Monate 
befristet wehrpflichtig. Um danach wehrpflichtig zu bleiben, müssen Sie innerhalb von 12 Monaten 
eine Kopie Ihres Dienstvertrages oder einen Nachweis über Ihre tatsächliche Aufnahme in den öffent-
lichen Dienst an die Zivildienstserviceagentur senden. Wenn Sie den Nachweis nicht rechtzeitig über-
mitteln, werden Sie wieder zivildienstpflichtig und können den oben angegebenen Dienst nicht mehr 
ausüben. Bitte beachten Sie deshalb die rechtzeitige Übermittlung des Dienstvertrages! 

 Sie dürfen diesen Antrag gemäß Zivildienstgesetz insgesamt nur 2 Mal stellen. 

 

...............................................         ................................................................................. 
                   Datum                                                        Unterschrift (eigenhändig) 
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